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1. Militär=Wesen.

Bekanntmachung.
Die der Privat-Lehranstalt des Dr. Günther zu Braunschweig (Verzeichniß vom 13. Axei d. J.,
Central-Blatt S. 91, C. b. VI.) verliehene Militärberechtigung ist durch den am 4. Mai d. J. erfolgten
Tod des genannten Leiters der Anstalt erloschen.

Berlin, den 7. Juni 1886. Der Reichskanzler.
In Vertretung: Eck.

2. Konsulat-Wesen.

Seine Majestät der Kaiser haben im Namen des Reichs den bisherigen Konsul in Amoy von Aichberger
zum Konsul in Galatz zu ernennen geruht.

Dem Kaiserlichen Gesandten von Holleben zu Tokio ist auf Grund des 8. 1 des Gesetzes vom 4. Mai
1870 in Verbindung mit §. 85 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 für seinen Amtsbezirk die allgemeine
Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzgenossen
vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle derselben zu beurkunden.
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